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Deutschland:
Gleichberechtigung
für Managerinnen

*

Musterprozess in Sachen Gleichberechti-
gung: Vor dem Hamburger Arbeitsgericht
streitet eine Diplom-Kauffrau gegen eine Fir-
ma, die ihre Bewerbung mit dem Hinweis ab-
gelehnt hatte, dieser Job sei nur für Männer.
60 Bewerbungen gingen bei dem Unterneh-
men der Getreide- und Futtermittelbranche
ein, die einem «leistungsbereiten Hoch-
schulabsolventen der Wirtschaftswissen-
schatten» auf dem Inseratenweg «das
Sprungbrett für eine Managementkarriere»
angeboten hatte. Die beiden Frauen, die sich
davon ebenfalls angesprochen fühlten, be-
kamen ihre Unterlagen jedoch postwendend
zurück, mit der unverhohlenen Begründung,
diese Domäne soll ihre «ausschliesslich
männliche Prägung» bewahren. Eine dieser
zwei Diskriminierten hat nun, gestützt auf
das seit 1980 geltende «Gesetz über die
Gleichbehandlung von Männern und Frauen
am Arbeitsplatz» einen Prozess angestrengt
und von der staatlichen «Leitstelle Gleich-
Stellung der Frau» auch Schützenhilfe be-
kommen. Der Prozess ist nun aber vertagt
worden, weil die betroffene Firma kurz vor
dem Gerichtstermin einen Rückzieher mach-
te. Die streitbare Frau wurde nämlich mittler-
weile doch noch zu einem Anstellungsge-
sprach eingeladen Ein Rechtsanspruch
auf Einstellung lässt sich aus einer Bewer-
bung freilich nicht herleiten.

Dem Anti-Diskriminierungsgesetz ist jedoch
genüge getan. Es ist allerdings zu befürch-
ten, dass dieser Prozess generell eher nega-
tive Folgen zeitigen könnte: Eine Firma, die
keinesfalls eine Frau anstellen will, muss ihre
Ablehnungsschreiben künftig nur etwas «di-
plomatischer» begründen.
18

Küblis: Endlich!
Mit Küblis im Prättigau hat am letzten Wo-
chenende im April (1981!) eine weitere der
nur noch wenigen Bündner Gemeinden, die
den Frauen bis heute auf kommunaler Ebe-
ne kein Stimm- und Wahlrecht zuerkannt ha-
ben, diesen Schritt hin zur politischen Gleich-
berechtigung getan. Einen entsprechenden
Beschluss fassten die männlichen Stimm-
bürger an ihrer Gemeindeversammlung, wo-
bei der Grundsatzentscheid mit einem Stirn-
menverhältnis von drei zu zwei Fünfteln ge-
fällt wurde. Eine vor knapp zwei Jahren ein-
gebrachte Motion war damals noch abge-
lehnt worden. Die nun auch in der Gemeinde
«politisch mündig» gewordenen Kübliser
Frauen sollen schon an der nächsten Ge-
meindeversammlung aktiv teilnehmen kön-
nen.

Korporation Uri:
Nein zum Frauenstimmrecht
Die Korporation Uri, der über 22 000 Urnerin-
nen und Urner angehören, hat am 17. Mai die
Einführung des Frauenstimmrechts erneut
abgelehnt. In einer Rekordbeteiligung hatten
sich zur diesjährigen Korporationsgemeinde
gegen 1000 Korporationsbürger im Ring zu
Altdorf versammelt.
Die Gegner des Frauenstimmrechts argu-
mentierten, dass damit menschliche Werte
und die Familie unterhöhlt werden: «Die Frau
sorgt für den Haushalt, sie betet mit uns und
lehrt die Kinder schaffen - für Politik bleibt
keine Zeit», erklärte ein Urner Bauer. Für ei-
nen anderen waren an den Jugendunruhen
in den Schweizer Städten nicht die Jungen
schuld, sondern «die Mütter, die keine Zeit
mehr für die Kinder haben». Entwicklungen
wie in Zürich solle man für Uri verhindern und
deshalb das Frauenstimmrecht in der Korpo-
ration ablehnen.
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